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Liebe Kunden und Geschäftsfreunde

In eigener Sache

Das	wichtigste	Gut	jeder	Dienstleistungsunternehmung	sind	
motivierte	und	engagierte	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter.	
Schön	ist	es,	wenn	in	einem	Team	unterschiedliche	Personen	
zusammenfinden,	welche	sich	gut	ergänzen	und	auch	gegen-

seitig	 unterstützen.	 Dabei	 sind	 nicht	 nur	 die	 fachlichen	
Bereiche	 von	 Bedeutung,	 sondern	 auch	 die	 persönlichen,	
privaten	 Erfahrungshintergründe.	 Wir	 freuen	 uns,	 Ihnen	
auch	 in	 dieser	 Ausgabe	 drei	 weitere	 «Team-Player»	 etwas	
näher	vorzustellen.

Freundliche	Grüsse
TEAM T&R Oberland AG

Andreas Zbären
Was viele wissen:	Andreas	Zbären	arbeitet	seit	dem	1.	Februar	2010	in	unserem	Büro	in	Gstaad.	Nach	
seiner	 kaufmännischen	 Grundausbildung	 war	 er	 im	 Bankbereich	 und	 als	 administrativer	 Leiter	 ver-
schiedener	 KMU-Firmen	 tätig.	 Berufsbegleitend	 hat	 er	 sich	 dabei	 zum	 dipl.	 Betriebswirtschafter	 HF	
weitergebildet.	

Was nur wenige wissen:	Andreas	ist	das	Wohl	seiner	Mitmenschen	sehr	wichtig.	Er	setzt	sich	auf	vielen	
Ebenen	für	Menschen	ein,	welche	nicht	immer	auf	der	Sonnenseite	des	Lebens	stehen.	Sport	ist	Spiel,	
Andreas	kann	konditionellen	repetitiven	Sportarten	nicht	viel	abgewinnen.	Ist	jedoch	Geschicklichkeit	
und	Taktik	gefragt,	ist	er	in	den	ersten	Reihen	anzutreffen.	Aufgewachsen	in	einer	musikalischen	Familie,	
gehört	Musik	zu	seinem	Leben	wie	auch	sein	Flair	zu	elektronischen	Geräten.	So	besitzt	Andreas	neue	
Apple-Geräte	immer	als	erster	im	Büro	und	gibt	gekonnt	Auskunft	über	technische	Neuerungen.	

Cornelia Steimle
Was viele wissen:	Als	kaufmännische	Mitarbeiterin	unterstützt	sie	die	Verantwortlichen	bei	der	Führung	
diverser	Mandate	und	steht	als	«Joker»	für	viele,	teilweise	auch	kurzfristige	Einsätze	zur	Verfügung.	Dabei	
übernimmt	sie	seit	Jahren	ebenso	diverse	interne	Aufgaben	und	unterstützt	damit	das	Team	in	Gstaad	auf	
wertvolle	Weise.

Was nur wenige wissen:	Als	begeisterte	Golferin	kennt	sie	viele	schöne	Orte,	wo	der	weisse	Ball	besonders	
gut	rollt	und	fliegt.	In	der	Juniorenbetreuung	gibt	sie	ihr	Golf-Wissen	und	ihre	Faszination	für	diesen	Sport	
gerne	den	Nachwuchsspielern	weiter.	Mit	der	reibungslosen	Organisation	der	insgesamt	drei	Umzüge	und	
der	Neugestaltung	unseres	Büros	in	Gstaad	hat	sie	sich	das	interne	Diplom	«Umzugs-Managerin»	mehr	als	
verdient.	

Lilian Mösle
Was viele wissen:	Lilian	Mösle	ist	diplomierte	Kauffrau	mit	Berufsmatura	und	war	vor	dem	Eintritt	in	unsere	
Firma	für	das	EDA	sowie	für	die	Lenker	Bergbahnen	tätig.	Seit	März	2011	arbeitet	sie	für	die	T&R	Oberland	
AG	und	hat	im	Herbst	2011	die	berufsbegleitende,	dreijährige	Ausbildung	zur	Treuhänderin	mit	Fachaus-
weis	in	Angriff	genommen.

Was nur wenige wissen:	Lilian	ist	begeisterte	Volleyball-Spielerin,	saust	oft	zusammen	mit	Kollegen	auf	
dem	Snowboard	über	die	Hänge	des	verschneiten	Obersimmentals	und	geht	gerne	auf	Reisen,	welche	sie	
auch	schon	mal	nach	«Down-Under»,	Costa	Rica	oder	nach	Bali	gebracht	haben.	Engagiert	begleitet	sie	die	
Lehrlinge	im	Büro	Lenk	bei	ihrer	täglichen	Arbeit,	hat	ein	gutes	Gespür	fürs	Teamklima	und	organisiert	
regelmässig	die	Teamausflüge	unserer	Firma.	
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Beinahe	 vier	 Jahre	 nach	 Ergehen	 der	 Botschaft	 des	
Bundesrats	 zur	 Revision	 des	 Aktien-	 und	 Rechnungs-
legungsrechts	 haben	 die	 Eidgenössischen	 Räte	 Ende	
Dezember	 2011	 das	 neue	 Rechnungslegungsgesetz	
verabschiedet.	Ziel	war	es,	das	als	veraltet	empfundene	
Recht	grundlegend	zu	überarbeiten	und	ein	leicht	ver-
ständliches	 Rechnungslegungskonzept	 zu	 schaffen,	
mit	 dem	 die	 wirtschaftliche	 Lage	 einer	 Gesellschaft	
möglichst	zuverlässig	beurteilt	werden	kann.

Zu erkennen sind folgende grundsätzlichen 
Änderungen:
•	 Die	Rechnungslegung	hängt	nicht	mehr	primär	von	

der	jeweiligen	Rechtsform	einer	Unternehmung	ab;
•	 Die	 Vorschriften	 sind	 neu	 an	 die	 Unternehmens-

grösse	geknüpft;
•	 Gründungskosten	 dürfen	 nicht	 mehr	 aktiviert	

werden;
•	 Eigene	Kapitalanteile	sind	zwingend	als	Minuspos-

ten	 im	 Eigenkapital	 zu	 bilanzieren	 (bisher	 z.B.	
eigene	 Aktien	 in	 den	 Aktiven	 sowie	 Reserven	 für	
eigene	Aktien	im	Eigenkapital);

•	 Aktiven	mit	einem	beobachtbaren	Marktpreis	(Bör-
senkurse	usw.)	dürfen	zum	Zeitwert	bilanziert	wer-
den,	auch	wenn	dieser	über	dem	Anschaffungswert	
liegt.	 Zudem	 besteht	 die	 Möglichkeit	 zur	 Bildung	
einer	Schwankungsreserve;

•	 Es	 gilt	 der	 Grundsatz	 der	 Einzelbewertung,	 wobei	
bei	 gleichartigen	 Aktiven/Verbindlichkeiten	 auch	
eine	Gruppenbewertung	erfolgen	kann;

•	 Für	 grössere	 Unternehmen	 gelten	 zusätzliche	
Berichtspflichten	(Lagebericht,	Geldflussrechnung,	
zusätzliche	Offenlegungen	im	Anhang)	sowie	unter	
Umständen	die	Pflicht	zur	Erstellung	einer	Konzern-
rechnung	 (wahlweise	 nach	 den	 Vorschriften	 des	
Obligationenrechts	 oder	 nach	 einem	 anerkannten	
Regelwerk	 der	 Rechnungslegung	 wie	 z.B.	 Swiss	
GAAP	FER).

Geblieben	sind	das	Vorsichtsprinzip	sowie	die	Möglich-
keit	 zur	 Bildung	 von	 stillen	 Reserven.	 Ebenso	 gilt	 die	
Massgeblichkeit	 der	 Handelsbilanz	 für	 die	 Gewinnbe-
steuerung	weiterhin.

Das	 Rechnungslegungsrecht	 wird	 neu	 für	 alle	 Rechts-
formen	in	den	Artikeln	957	ff.	OR	zur	kaufmännischen	
Buchführung	 geregelt.	 Dort	 wird	 zuerst	 einmal	
bestimmt,	 wer	 überhaupt	 buchführungspflichtig	 im	
Sinne	der	doppelten	Buchhaltung	ist.	Es	sind	dies	alle	
Unternehmen	 in	 Form	 einer	 juristischen	 Person	 (wie	
z.B.	AG,	GmbH,	Genossenschaft)	sowie	Personengesell-
schaften	 und	 Einzelfirmen,	 wenn	 ihr	 Umsatzerlös	 im	
letzten	Geschäftsjahr	TCHF	500	erreicht	oder	überstie-
gen	 hat.	 Unternehmen,	 die	 diese	 Schwelle	 nicht	 er-
reichten,	 haben	 lediglich	 über	 Einnahmen	 und	 Aus-
gaben	 sowie	 über	 die	 Vermögenslage	 Buch	 zu	 führen	
(sog.	 einfache	 Buchhaltung).	 Wenn	 der	 Umsatzerlös	
gar	 unter	 TCHF	 100	 liegt,	 kann	 zudem	 auf	 zeitliche		
Abgrenzungen	verzichtet	werden	(sog.	Milchbüchlein-	
Rechnung).

Nach Artikel 958c OR sind für die Rechnungs-
legung insbesondere die folgenden Grundsätze 
massgebend:

1.			Sie	muss	klar	und	verständlich	sein.
2.			Sie	muss	vollständig	sein.
3.			Sie	muss	verlässlich	sein.
4.			Sie	muss	das	Wesentliche	enthalten.
5.			Sie	muss	vorsichtig	sein.
6.			Es	sind	bei	der	Darstellung	und	der	Bewertung	stets	

die	gleichen	Massstäbe	zu	verwenden.
7.	 	Aktiven	 und	 Passiven	 sowie	 Aufwand	 und	 Ertrag	

dürfen	nicht	miteinander	verrechnet	werden.

Damit	entsprechen	die	neuen	allgemeinen	Bestimmun-
gen	 weitestgehend	 den	 bisher	 in	 Art.	 662a	 Abs.	 2	 OR	
statuierten	Grundsätzen	für	die	Aktiengesellschaften.

Als	 Rechnungseinheit	 kann	 sich	 eine	 Unternehmung	
zwischen	 der	 Landeswährung	 oder	 der	 für	 die	 Ge-
schäftstätigkeit	 massgebenden	 Währung	 entscheiden.	
Sprachlich	muss	die	Jahresrechnung	entweder	in	einer	
Landessprache	oder	in	Englisch	abgefasst	werden.

Die	 gesetzlich	 neu	 vorgesehene	 Mindestgliederung		
von	 Bilanz	 und	 Erfolgsrechnung	 kann	 am	 besten	 den	

Das neue Rechnungslegungsrecht
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nachfolgenden	 Musterdarstellungen	 entnommen	 wer-
den.	 Daneben	 enthält	 das	 neue	 Rechnungslegungs-
recht	 auch	 relativ	 klare	 Definitionen	 von	 Aktiven	 und	
Passiven.	So	gelten	als	Aktivum	alle	Vermögenswerte,	
über	die	aufgrund	vergangener	Ereignisse	 frei	verfügt	
werden	kann,	ein	Mittelzufluss	wahrscheinlich	 ist	und	
ihr	 Wert	 verlässlich	 geschätzt	 werden	 kann.	 Andere	

Vermögenswerte	dürfen	dagegen	nicht	bilanziert	wer-
den	 (z.B.	 Gründungskosten).	 Auf	 der	 Gegenseite	 sind	
Verbindlichkeiten	 im	 Fremdkapital	 zu	 bilanzieren,	
wenn	sie	durch	vergangene	Ereignisse	bewirkt	wurden,	
ein	 Mittelabfluss	 wahrscheinlich	 ist	 und	 ihre	 Höhe		
verlässlich	geschätzt	werden	kann.

Muster-Bilanz

Aktiven
1  Umlaufvermögen
a.		 flüssige	Mittel	und	kurzfristig	gehaltene
	 Aktiven	mit	Börsenkurs
b.		 Forderungen	aus	Lieferungen	und	Leistungen
c.		 übrige	kurzfristige	Forderungen
d.		 Vorräte	und	nicht	fakturierte	Dienstleistungen
e.		 aktive	Rechnungsabgrenzungen

2  Anlagevermögen
a.		 Finanzanlagen
b.		 Beteiligungen
c.		 Sachanlagen
d.		 immaterielle	Werte
e.		 nicht	einbezahltes	Grund-,	Gesellschafter-	
	 oder	Stiftungskapital

Passiven
1  kurzfristiges Fremdkapital
a.		 Verbindlichkeiten	aus	Lieferungen	und	
	 Leistungen
b.		 kurzfristige	verzinsliche	Verbindlichkeiten
c.		 übrige	kurzfristige	Verbindlichkeiten
d.		 passive	Rechnungsabgrenzungen

2  langfristiges Fremdkapital
a.		 langfristige	verzinsliche	Verbindlichkeiten
b.		 übrige	langfristige	Verbindlichkeiten
c.		 Rückstellungen	sowie	vom	Gesetz	vorgesehene		
	 ähnliche	Positionen

3  Eigenkapital
a.		 Grund-,	Gesellschafter-	oder	Stiftungskapital	
	 (ggf.	gesondert	nach	Beteiligungskategorien)
b.		 gesetzliche	Kapitalreserve
c.	 gesetzliche	Gewinnreserve
d.		 freiwillige	Gewinnreserven	oder	kumulierte	
	 Verluste	als	Minusposten
e.		 eigene	Kapitalanteile	als	Minusposten

Für	 die	 Darstellung	 der	 Erfolgsrechnung	 stehen	 neu	
explizit	die	beiden	Ansätze	der	Produktions-	sowie	der	
Absatzerfolgsrechnung	zur	Auswahl.	Dazu	kann	erhel-
lend	 gesagt	 werden,	 dass	 in	 unseren	 Breitengraden	
bislang	 vorwiegend	 die	 Produktionserfolgsrechnung	

anzutreffen	 war,	 währenddem	 im	 angelsächsischen	
Raum	 fast	 ausschliesslich	 mit	 der	 Absatzerfolgsrech-
nung	 gearbeitet	 wird.	 Nachfolgend	 ist	 die	 in	 der	
Schweiz	 übliche	 Produktionserfolgsrechnung	 abge-	
bildet.
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Produktionserfolgsrechnung

	 1	 Nettoerlöse	aus	Lieferungen	und	Leistungen
	 2	 Bestandesänderungen	an	unfertigen	und	
	 	 fertigen	Erzeugnissen	sowie	an	nicht	fakturierten	

Dienstleistungen
	 3	 Materialaufwand
	 4	 Personalaufwand
	 5	 übriger	betrieblicher	Aufwand
	 6	 Abschreibungen	und	Wertberichtigungen	
	 	 auf	Positionen	des	Anlagevermögens
	 7	 Finanzaufwand	und	Finanzertrag
	 8	 betriebsfremder	Aufwand	und	betriebsfremder	

Ertrag
	 9	 ausserordentlicher,	einmaliger	oder	perioden-

fremder	Aufwand	und	Ertrag
	10	 direkte	Steuern
11		 Jahresgewinn	oder	Jahresverlust

Die	 Pflicht	 zur	 Erstellung	 eines	 Anhangs	 beschränkt	
sich	auf	die	juristischen	Personen	sowie	auf	Personen-
gesellschaften	 und	 Einzelunternehmungen	 mit	 einem	
Umsatzerlös	ab	TCHF	500.	Aufgabe	des	Anhangs	ist	es,	
die	anderen	Bestandteile	der	Jahresrechnung	zu	ergän-
zen	 und	 zu	 erläutern.	 Im	 Vergleich	 zum	 geltenden	
Recht	müssen	folgende	Informationen	neu	offen	gelegt	
werden,	soweit	diese	nicht	bereits	aus	der	Bilanz	oder	
der	Erfolgsrechnung	ersichtlich	sind:

•	 Firma	 oder	 Name	 sowie	 Rechtsform	 und	 Sitz	 des	
Unternehmens;

•	 eine	Erklärung	darüber,	ob	die	Anzahl	Vollzeitstel-
len	 im	 Jahresdurchschnitt	 nicht	 über	 10,	 über	 50	
beziehungsweise	über	250	liegt;

•	 Anzahl	 und	 Wert	 von	 Beteiligungsrechten	 oder	
Optionen	 auf	 solche	 Rechte	 für	 alle	 Leitungs-	 und	
Verwaltungsorgane	sowie	für	die	Mitarbeitenden;

•	 Erläuterungen	 zu	 ausserordentlichen,	 einmaligen	
oder	periodenfremden	Positionen	der	Erfolgsrech-

	 nung;
•	 Bei	einem	vorzeitigen	Rücktritt	der	Revisionsstelle:	

die	Gründe,	die	dazu	geführt	haben.

Nicht	 mehr	 im	 Anhang	 enthalten	 sind	 dagegen	 die	
Angaben	 zur	 Risikobeurteilung	 sowie	 die	 Brandver-
sicherungswerte	der	Sachanlagen.

Unternehmen,	die	zu	einer	ordentlichen	Revision	ihrer	
Bücher	 verpflichtet	 sind	 (Eckwerte:	 MCHF	 20	 Bilanz-
summe,	MCHF	40	Umsatzerlös	und	250	Vollzeitstellen.	
Zwei	der	drei	Kriterien	müssen	in	zwei	aufeinander	fol-
genden	Jahren	überschritten	sein),	müssen	zusätzlich	
folgende	Angaben	veröffentlichen:

•	 Angaben	im	Anhang	betreffend	Honorare	der	Re-
visionsstelle,	Fälligkeiten	der	langfristigen	Verbind-	
lichkeiten;

•	 Geldflussrechnung;
•	 Lagebericht	 (der	 u.a.	 eine	 Risikobeurteilung	 ent-

halten	muss).	

Was ist zu tun?
Das	 neue	 Recht	 gilt	 frühestens	 für	 das	 Geschäftsjahr	
2015.	 Vorher	 gilt	 es	 abzuklären,	 welche	 Regeln	 zur	
Rechnungslegung	 aufgrund	 der	 Rechtsform	 oder	 der	
Grösse	Ihrer	Unternehmung	zum	Tragen	kommen.	Wei-
ter	 sind	 die	 Kontenpläne	 und	 die	 Bilanzierungs-	 und	
Bewertungsgrundsätze	 auf	 ihre	 Übereinstimmung	 mit	
dem	neuen	Recht	zu	prüfen.	Schliesslich	gilt	es	abzu-
klären,	 ob	 zusätzliche	 Informationen	 für	 den	 Anhang	
aufzubereiten	sind.
Um	den	Arbeitsaufwand	in	Grenzen	zu	halten,	hat	der	
Gesetzgeber	 festgelegt,	 dass	 bei	 erstmaliger	 Anwen-
dung	der	neuen	Rechnungslegungsgrundsätze	auf	die	
Nennung	der	Vorjahreszahlen	verzichtet	werden	kann,	
d.h.	sie	können	entweder	ganz	weggelassen	oder	aber	
noch	nach	altem	Recht	dargestellt	werden.	In	dem	Fall	
wäre	 allerdings	 im	 Anhang	 ein	 Hinweis	 auf	 die	 unter-
schiedliche	 Darstellung	 der	 Vorjahreswerte	 anzu-	
bringen.
Die	 Änderungen	 scheinen	 auf	 den	 ersten	 Blick	 nicht	
sehr	 weitreichend	 zu	 sein.	 Wie	 oft	 steckt	 der	 Teufel	
allerdings	im	Detail.	Wir	unterstützen	Sie	gerne,	damit	
Sie	 die	 neuen	 Vorschriften	 möglichst	 reibungslos	
umsetzen	können.


